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Betrifft
Resolutionsantrag gemäß § 34 LGO 2001

Sehr geehrter Herr Präsident!

Bezugnehmend auf den Resolutionsantrag LT-1427/A-3/402-2017, des Gesundheits-

Ausschusses betreffend Erhalt des bewährten Rettungsverbundsystems, der in der

Landtagsitzung vom 18. Mai 2017 zum Beschluss erhoben wurde, wurde die

Stellungnahme des Bundeskanzleramtes eingeholt.

Das Bundeskanzleramt hat dabei folgende Stellungnahme abgegeben:

„Ihr Schreiben vom 14. Juni 2017, mit dem Sie einen Beschluss vom 18. Mai 2017 betref-

fend Erhalt des bewährten Rettungsverbundsystems übermitteln, wurde dem Ministerrat

in seiner Sitzung am 14. Juli 2017 zur Kenntnis gebracht.“

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 05.09.2017

zu Ltg.-1427/A-3/402-2017
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Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten.

NÖ Landesregierung

Ing. Maurice A n d r o s c h
Landesrat


